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Reform des Bundeshaushaltsrechts –  

Der mittelfristige Finanzrahmen als Beitrag zu mehr Budgetdisziplin 

 

 
Am 6. Dezember 2007 wurden die Ände-

rungen der haushaltsrechtlichen Verfas-

sungsbestimmungen und des Bundeshaus-

haltsgesetzes im Nationalrat beschlossen, 

die als ein wesentliches Element die Re-

gelung eines vierjährigen Finanzrahmens 

enthalten. Diese Regelung stellt für das 

österreichische Budgetwesen jedenfalls 

eine sinnvolle Maßnahme im Sinne der 

Nachhaltigkeit dar, nicht zuletzt deshalb, 

weil in jüngster Zeit die mittelfristigen 

Ausgabenpfade mehrmals nach oben revi-

diert wurden. Von ausgabeseitigen Fiskal-

regeln wie das österreichische Modell des 

Finanzrahmens – Obergrenzen für die 

Ausgabenseite wurden festgelegt -  wird 

erwartet, dass sie Beiträge zu höherer 

Transparenz, einfacher Budgetüberwa-

chung und Vermeidung prozyklischer Bud-

getpolitiken liefern.  

 

 

Warum hat der Finanzrahmen bisher 

gefehlt? 

 

Bislang war die gesetzliche Regelung hin-

sichtlich des Ausgabenpfades offenbar zu 

vage und zu wenig bindend: Gemäß der 

alten Fassung des Bundeshaushaltsgeset-

zes (§12 BHG) hatte die Bundesregierung 

spätestens sechs Monate nach ihrer Er-

nennung durch den Bundespräsidenten 

dem Nationalrat ein Budgetprogramm zur 

Kenntnis zu bringen. Das Budgetpro-

gramm wurde vom Bundesminister für 

Finanzen entworfen, von der Bundesre-

gierung beschlossen und dem Nationalrat 

vorgelegt, aber nicht von ihm beschlos-

sen. De facto findet sich im Budgetpro-

gramm 2007-2010  lediglich das fortge-

schriebene Maastricht-Defizit als Salden-

ziel, das im konkreten Fall mit der Dar-

stellung im Stabilitätsprogramm 2006-

2010 übereinstimmt.  
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Das Budgetprogramm, das an die EU-

Kommission übermittelte Stabilitätspro-

gramm wie auch die Prognosen über das 

Wirtschaftswachstum bildeten die Basis 

für die Budgetplanungen. Zentral dabei 

war das Defizitziel, das im österreichi-

schen Stabilitätsprogramm im Rahmen 

des mehrjährigen Defizitpfades festgelegt 

wurde (Pichler, 2002, 142). Ausgehend 

davon erfolgte die Budgetierung dann top 

down, indem als erster Schritt die Bud-

geteckwerte ermittelt wurden (Gesamt-

einnahmen- und –ausgaben) und die Ei-

nahmen und Ausgaben auf die einzelnen 

Ressorts und Ressortkapitel aufgeteilt 

wurden. Das Budgetprogramm schrieb 

keinen Ausgabenpfad nieder. Die in den 

Stabilitätsprogrammen dargestellten Aus-

gabenpfade können nur schwerlich als 

rollierend – ähnlich dem geänderten Bun-

deshaushaltsgesetz – bezeichnet werden, 

wie dies aus der nachfolgenden Tabelle 

ersichtlich ist. Der Ausgabenpfad von 

2006 bis 2008 wurde in drei aufeinander-

folgenden Stabilitätsprogrammen sukzes-

sive angehoben. Für das Jahr 2008 wur-

den die Werte von 45,8 % auf 48,2 % des 

BIP, also beachtliche 2,4%-Punkte ange-

hoben. Dies entspricht Mehrausgaben von 

6,85 Milliarden EUR. Hätte man also den 

Ausgabenpfad des Stabilitätsprogramms 

2004–2008 gehalten, würde dies einen 

beachtlichen Spielraum für die schon 

jetzt diskutierte Steuerreform für das 

Jahr 2010 darstellen. 

 

 

Ausgabenpfad in Stabilitätsprogrammen (in % des BIP) 

Stabilitätsprogramm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2006-2010   49,1 48,6 48,2 47,4 46,7 

2005-2008 49,8 49,5 48,5 47,6 46,7   

2004-2008 50,0 49,5 48,0 46,7 45,8   

Tabelle 1: Ausgabenpfad in Stabilitätsprogrammen, Quelle: BMF 
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Erwartete Wirkung eines an den Ausga-

ben orientierten Finanzrahmens 

 

In den letzten Jahren erlebte die Diskus-

sion von Fiskalregeln – nicht zuletzt durch 

jene des europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes einen regelrechten 

Boom. Der kürzlich in Österreich be-

schlossene Finanzrahmen stellt eine aus-

gabenseitige Regel dar. In der Literatur 

wird eine Reihe von Vorteilen ausgaben-

seitiger Regeln genannt (Brandner, 2003, 

200; Deroose/Moulin/Wierts, 2007, 29): 

 

- höhere Rechenschaftspflicht der 

politischen Entscheidungsträger, 

da sie die Ausgaben direkter als 

einen Saldo kontrollieren können 

- der Zeithorizont und die Konsis-

tenz in der Ausgabenplanung stei-

gen: Strukturveränderungen benö-

tigen Zeit, nicht zuletzt wegen zu 

Grunde liegender Gesetzesände-

rungen 

- volle Operationalität der automa-

tischen Stabilisatoren auf der Ein-

nahmenseite ist möglich 

- Möglichkeiten der Festlegungen 

unterschiedlicher Obergrenzen für 

spezifische Ausgabekategorien 

(unter Umständen bezogen auf das 

Trendwachstum). Strukturverän-

derungen sind so leichter durch- 

setzbar, indem über- oder unter-

durchschnittliche Zuwachsraten 

für die Ausgaben zugewiesen wer-

den 

- in der Praxis einfach laufende 

Überwachung 

- prozyklische Ausgabenpolitiken in 

konjunkturell guten Zeiten werden 

vermieden, indem die Forderun-

gen nach Ausgabenerhöhungen bei 

Mehreinnahmen hintangehalten 

werden. 

 

Grundsätzlich wird angenommen, dass die 

Kombination aus Ausgabenregel und ei-

nem Saldoziel einen nachhaltigeren Kon-

solidierungseffekt erwarten lässt als die 

ausschließliche Anwendung einer Ausga-

benregel. Es gibt empirische Hinweise, 

dass kombinierte Regeln für einen ausrei-

chenden Primärüberschuss und damit für 

eine stabile Schuldenquote (nomineller 

Schuldenstand in Relation zum BIP) sor-

gen. Allerdings ist die Kausalität nicht 

geklärt: Wurden Ausgaben auf Grund der 

Regel gesenkt oder ist die Einführung von 

Budgetregeln Ausdruck des Willens, die 

Ausgaben zu senken? (OECD, 2007) 

 

Die empirische Literatur liefert bislang 

kaum Ergebnisse, die einer kritischen 

Prüfung standhalten. Probleme ergeben 

sich aus kurzen verfügbaren Zeitreihen,  



01.02.2008 6 FHP 

wenig Beispielländern, der Messbarkeit 

der Qualität der Institutionen und der 

Regeln z.B. an Hand eines Indizes (Moos-

lechner, 2006). Die verfügbaren Berech-

nungen geben aber – trotz u.a. methodi-

scher Schwächen – einen Hinweis darauf, 

dass neben Fiskalregeln die Qualität der 

für den Budgeterstellungsprozess verant-

wortlichen Institutionen wesentlich ist 

(Grossmann et al., 2005). Fiskalregeln in 

einem ungünstigen institutionellen Um-

feld sind für die Budgetdisziplin nicht 

ausreichend.  

 

 

Das österreichische Modell des mittel-

fristigen Finanzrahmens 

 

Die kürzliche beschlossene Änderung des 

Bundeshaushaltsgesetzes enthält eine 

neue Formulierung der Staatszielbestim-

mung, eine Neuformulierung der Grund-

sätze der Haushaltsführung sowie einen 

mittelfristigen Finanzrahmen: das aktuel-

le Bundesbudget – es kann auch ein Dop-

pelbudget sein - muss sich innerhalb eines 

vorher verbindlich festgelegten Finanz-

rahmens bewegen. Die Ausgabenober-

grenzen fünf definierter Rubriken ([1] 

Recht und Sicherheit, [2] Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Familie, [3] Bildung, For-

schung, Kunst und Kultur, [4] Wirtschaft, 

Infrastruktur und Umwelt, [5] Kassa und 

Zinsen), die aufaddiert das gesamte Bun-

desbudget ergeben, werden innerhalb  

eines Vierjahreszeitraums einfachgesetz-

lich festgeschrieben. Das jeweilige Jah-

resbudget darf den Finanzrahmen nicht 

übersteigen. Für konjunktursensible Aus-

gabenbereiche wie gesetzliche Pensions-

versicherung, gesetzliche Arbeitslosens-

versicherung und den Finanzausgleich 

können variable Ausgabengrenzen be-

stimmt werden. Im Bundesfinanzrahmen-

gesetz werden die Schwankungsbreiten 

entsprechend festgeschrieben, die von 

den durch Verordnung des Finanzministe-

riums geregelten Parametern bestimmt 

werden. Durch Verordnung des Finanzmi-

nisteriums können noch zusätzliche Aus-

gabenbereiche mit einer variablen Ober-

grenze versehen werden. Die Neuregelun-

gen sind ab dem Jahr 2009 wirksam. Die 

Ausgabenobergrenze ist eine reine Ausga-

benregel, die von den Einnahmen abge-

koppelt ist. Selbst wenn die Ausgabenre-

gel eingehalten wird, kann es passieren, 

dass der Druck auf das Defizit und damit 

die Verschuldung steigt, wenn die Ein-

nahmen unerwarteterweise (vielleicht 

auch erwarteterweise) übermäßig zurück-

gehen. Mit 1. Jänner 2013 sollen die Be-

stimmungen bezüglich der neugefassten 

Haushaltsgrundsätze in Kraft treten. Die 

Haushaltsgrundsätze bilden die Basis, 

dass das Budget-, Rechnungs- und Be-

richtswesen angepasst werden (z.B. ver-

stärktes Controlling zur Umsetzung der 

Wirkungsorientierung, etc.). 
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In Österreich bereits wirksame Salden-

regeln 

 

Wie bereits zuvor erwähnt, geht man in 

der Literatur davon aus, dass Ausgaben-

regeln am besten ihre Wirkung entfalten, 

wenn sie mit Saldenregeln kombiniert 

werden. In Österreich bestehen bereits 

zwei Saldenregeln. Die erste Saldenregel 

ist die zuvor erwähnte Defizitregel nach 

Maastricht. Die 3%-Schwelle (des BIP) gilt 

als Richtwert für die maximale Neuver-

schuldung. Mittelfristig sieht der Stabili-

täts- und Wachstumspakt vor, dass die 

EU-Mitgliedstaaten einen über den Kon-

junkturzyklus ausgeglichenen Gesamt-

haushalt erreichen sollen. Die mangelnde 

Effektivität insbesondere des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes wurde breit in den 

Medien diskutiert und fand ihren Nieder-

schlag in einer Reform des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes im Jahr 2005 (u.a. 

Gros, 2005). Diese Reform stellte aber 

insofern einen Kompromiss dar, als 

gleichzeitig Elemente eingeführt wurden, 

die zu einer Lockerung des Paktes führten 

und solche, die als verschärfend interpre-

tiert werden können.  

 

Die zweite Saldenregel entspringt der 

Logik des Stabilitäts- und Wachstumspak-

tes. Die Länder (einschließlich Wien) ver-

pflichten sich, einen Stabilitätsbeitrag in 

Form eines durchschnittlichen Haushalts- 

überschusses für das Jahr 2008 in Höhe 

von nicht unter 0,45 % des BIP, für das 

Jahr 2009 in Höhe von nicht unter 0,49 % 

des BIP, für das Jahr 2010 und alle weite-

ren Jahre der Geltung dieser Vereinba-

rung in Höhe von nicht unter 0,52 % des 

BIP zum gesamtstaatlichen Konsolidie-

rungspfad beizutragen. Sie entlasten da-

mit den Bund, der gegenüber Brüssel für 

die Einhaltung des Maastricht-Defizits, 

das sich auf den Gesamtstaat bezieht, 

verantwortlich ist. Rückblickend auf vori-

ge Finanzausgleichsperioden wurden auch 

zum österreichischen Stabilitätspakt 

Zweifel an dessen Effektivität laut (Die-

balek et al., 2005). 

 

Letztlich kann für beide Saldenregeln 

noch Verbesserungspotenzial attestiert 

werden. 

 

 

Bewertung des mittelfristigen Finanz-

rahmens  

 

Die Ausgabenobergrenzen sind im öffent-

lichen Diskurs weniger präsent als andere 

Elemente der Haushaltsrechtsreform wie 

das Abrücken von der Kameralistik, Glo-

balbudgetierung und weitere Elemente 

des New Public Management. 

 

Gemessen an den Fiskalregeln beispiels-

weise der Schweiz, der Niederlande oder  
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Schweden ist der österreichische Finanz-

rahmen weniger ambitioniert, da in die-

sen Ländern entweder eine striktere Sal-

denregel (z.B. eigentliche Schuldenbrem-

se) oder zusätzlich eine Einnahmenregel 

festgelegt wurde (Kronberger, 2006).  

Der Finanzrahmen gilt lediglich für den 

Bundeshaushalt. Finanzielle Verflechtun-

gen mit den Gebietskörperschaften sind 

bislang nicht berücksichtigt, wodurch 

„adverse Anreizmechanismen“ wirken 

könnten (Brandner, 2003, 203). Der Aus-

gabenpfad ist an keinerlei ökonomisches 

oder formelles Kriterium geknüpft. Es 

kann beispielsweise ein verhältnismäßig 

hohes Ausgabenziel festgelegt werden, 

das dann einfach über massive Steuerer-

höhung finanziert wird. Die Verknüpfung 

an die Einnahmen erfolgt lediglich über 

den Stabilitäts- und Wachstumspakt an 

Hand der 3-%-Schwelle. Ebenso fehlt ein 

nationales mittel- bis langfristiges Ver-

schuldungsziel. Es wird in der Bundesver-

fassung unpräzise festgehalten, dass „die 

Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichtes und nachhaltig geordne-

te Haushalte anzustreben“ ist. Weiters 

wird abzuwarten sein, wie das Finanzmi-

nisterium von der Möglichkeit Gebrauch 

machen wird, weitere konjunktursensible 

Ausgabenbereiche einzuführen. Letztlich 

ist auch ungewiss, wie stark die Bin-

dungswirkung des Finanzrahmens sein 

wird. Es ist möglich, mit einfacher parla-

mentarischer Mehrheit den Finanzrahmen 

jederzeit zu ändern, um damit eine Erhö-

hung der Ausgaben zuzulassen. Wie etwa 

ist die Versuchung zu bewerten, bei ein-

maligen nicht nachhaltigen überraschen-

den Mehreinnahmen, den Pfad für die 

Ausgabenobergrenzen anzuheben – trotz 

eines notwendigen parlamentarischen 

Beschlusses? 

 

Insgesamt ist der beschlossene Finanz-

rahmen ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Obwohl die Bindungswirkung grund-

sätzlich stärker formuliert werden könn-

te, stellt sie eine Verbesserung gegenüber 

der Vergangenheit dar. Zuvor bedurfte es 

keiner gesetzlichen Veränderung, um vom 

im Stabilitätsprogramm projizierten nie-

dergeschriebenen Ausgabenpfad abzuwei-

chen. Zudem liefert der mehrjährige Fi-

nanzrahmen einen Beitrag für zusätzliche 

Transparenz. Die Regelung zum Finanz-

rahmen ist aber sicher nicht der Weisheit 

letzter Schluss. Weitere Anpassungen sind 

zu erwarten und, wenn sie zu erhöhter 

Budgetdisziplin beitragen, wünschens-

wert. Nicht etwa, weil dies auch in den 

Vergleichsländern wie den Niederlanden, 

Schweden und der Schweiz der Fall war, 

sondern weil der Finanzrahmen im Mo-

ment eine noch nicht all zu starke Fiskal-

regel darstellt. 
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